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Einkaufsbedingungen der Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG 

Stand: Mai 2007 

1. Geltungsbereich 

Diese Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von diesen Einkaufsbedingungen 
abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Lieferanten werden von uns nicht anerkannt, es sei 
denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch 
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichender Be-
dingungen des Lieferanten Lieferungen von Produkten und Leistungen des Lieferanten (nachfolgend: Ver-
tragsgegenstand) annehmen oder diese bezahlten. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künfti-
gen Lieferungen und Leistungen des Lieferanten. 

 

2. Vertragsschluss 

Vereinbarungen, Bestellungen, Abschlüsse und Lieferabrufe sowie ihre Änderungen und Ergänzungen be-
dürfen der Textform. 

Nimmt der Lieferant die Bestellung nicht innerhalb von zwei Wochen seit Zugang an, so sind wir zum Wider-
ruf berechtigt. Lieferabrufe werden verbindlich, wenn der Lieferant nicht binnen fünf Arbeitstagen seit Zu-
gang widerspricht. 

 

3. Preise, Zahlungsbedingungen 

Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, verstehen sich die Preise frei Werk verzollt (DDP gem. 
INCOTERMS 2000) einschließlich Verpackung, jedoch ohne Umsatzsteuer. 

Sofern keine besondere Vereinbarung getroffen ist, erfolgt die Begleichung der Rechnung entweder inner-
halb von 21 Tagen unter Abzug von 3 % Skonto oder innerhalb 90 Tagen ohne Abzug ab Fälligkeit der Ent-
geltforderung und Eingang sowohl der Rechnung als auch der Ware bzw. Erbringung der Leistung. Die Zah-
lung erfolgt unter Vorbehalt der Rechnungsprüfung. 

 

4. Lieferung 

Soweit im Einzelfall nicht anders geregelt, ist Lieferung „frei Werk“ (DDU oder DDP gem. INCOTERMS 
2000) vereinbart. Der Lieferant trägt die Sachgefahr bis zur Annahme der Ware bei uns oder am vereinbar-
ten Lieferort. 

Hat der Lieferant die Aufstellung oder die Montage übernommen und ist nicht etwas anderes vereinbart, so 
trägt der Lieferant alle erforderlichen Kosten. 

Werden vereinbarte Termine nicht eingehalten, so gelten die gesetzlichen Vorschriften. Erkennt der Liefe-
rant, dass ihm die Lieferung hinsichtlich der Fertigung, Vormaterialversorgung, der Einhaltung des Lieferter-
mins oder ähnlicher Umstände nicht vertragsgemäß möglich ist oder sein wird, hat der Lieferant uns unver-
züglich zu benachrichtigen. 

Die vorbehaltlose Annahme der verspäteten Lieferung oder Leistung enthält keinen Verzicht auf die uns 
wegen der verspäteten Lieferung oder Leistung zustehenden Ansprüche; dies gilt bis zur vollständigen Zah-
lung des von uns geschuldeten Entgelts. 

Teillieferungen sind nicht zulässig, es sei denn, wir haben ihnen ausdrücklich zugestimmt und sie sind uns 
zumutbar. 

Für Stückzahlen, Gewichte und Maße sind, vorbehaltlich eines anderweitigen Nachweises, die von uns bei 
der Wareneingangskontrolle ermittelten Werte maßgebend. 
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5. Höhere Gewalt 

Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, unverschuldete Betriebsstörungen, Unruhen, behördliche Maßnahmen und 
sonstige unabwendbare Ereignisse berechtigen uns – unbeschadet unserer sonstigen Rechte – ganz oder 
teilweise vom Vertrag zurückzutreten, soweit infolgedessen unser Interesse an der Vertragserfüllung entfällt. 

 

6. Ansprüche bei Mängeln 

Die Annahme der Ware oder Leistung erfolgt unter Vorbehalt der Untersuchung auf Mangelfreiheit, insbe-
sondere auch auf Richtigkeit, Vollständigkeit und äußerlich erkennbare Mängel, soweit und sobald dies nach 
ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen. Darüber hinaus verzichtet der Lieferant auf 
den Einwand der verspäteten Mängelrüge. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zu Sach- und Rechtsmängeln finden uneingeschränkt Anwendung, soweit 
nicht nachfolgend etwas anderes geregelt ist. 

In dringenden Fällen steht uns, insbesondere zur Abwehr von akuten Gefahren oder Vermeidung größerer 
Schäden, das Recht zu, die Nacherfüllung auf Kosten des Lieferanten selbst vorzunehmen oder von dritter 
Seite vornehmen zu lassen. 

Sach- und Rechtsmängel verjähren in der regelmäßigen Verjährungsfrist. 

Für innerhalb der Verjährungsfrist erfolgte Neulieferung oder instandgesetzte oder reparierte Teile der Liefe-
rung beginnt die Verjährungsfrist zu dem Zeitpunkt neu zu laufen, in dem der Lieferant unsere Ansprüche 
auf Nacherfüllung vollständig erfüllt hat. 

Entstehen uns infolge der mangelhaften Lieferung des Vertragsgegenstandes Kosten, insbesondere Trans-
port-, Wege-, Arbeits-, Materialkosten oder Kosten für eine den üblichen Umfang übersteigende Eingangs-
kontrolle, so hat der Lieferant diese Kosten zu tragen. 

Nehmen wir von uns hergestellte und/oder verkaufte Erzeugnisse infolge der Mangelhaftigkeit des vom Lie-
feranten gelieferten Vertragsgegenstandes zurück oder wurde deswegen uns gegenüber der Kaufpreis ge-
mindert oder wurden wir in sonstiger Weise deswegen in Anspruch genommen, behalten wir uns den Rück-
griff gegenüber dem Lieferanten vor, wobei es für unsere Mängelrechte einer sonst erforderlichen Fristset-
zung nicht bedarf. 

Wir sind berechtigt, vom Lieferanten Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die wir im Verhältnis zu unse-
rem Kunden zu tragen haben, weil dieser gegen uns einen Anspruch auf Ersatz der zum Zweck der Nacher-
füllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten hat. 

Ungeachtet der Bestimmungen in Abs. 4 tritt die Verjährung in den Fällen der Absätze 7 und 8 frühestens 
zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem wir die von unserem Kunden gegen uns gerichteten Ansprüche 
erfüllt haben, spätestens aber fünf Jahre nach Ablieferung durch den Lieferanten. 

Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten seit Gefahrübergang einen Sachmangel, so wird vermutet, dass der 
Mangel bereits bei Gefahrübergang vorhanden war, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache 
oder des Mangels unvereinbar. 
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7. Produkthaftung 

Für den Fall, dass wir auf Grund von Produkthaftung in Anspruch genommen werden, ist der Lieferant ver-
pflichtet, uns von derartigen Ansprüchen freizustellen, sofern und soweit der Schaden durch einen Fehler 
des vom Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstandes verursacht worden ist und – in den Fällen verschul-
densabhängiger Haftung – wenn den Lieferanten ein Verschulden trifft. Sofern die Schadensursache im 
Verantwortungsbereich des Lieferanten liegt, trägt er insoweit die Beweislast. Der Lieferant übernimmt in 
diesen Fällen alle Kosten und Aufwendungen, einschließlich der Kosten einer etwaigen Rechtsverfolgung 
oder Rückrufaktion. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

 

8. Geheimhaltung 

Alle durch uns zugänglich gemachten geschäftlichen oder technischen Informationen sind, solange und so-
weit sie nicht nachweislich öffentlich bekannt sind, Dritten gegenüber geheim zu halten. Diese Informationen 
bleiben ausschließlich unser Eigentum. Ohne unser vorheriges schriftliches Einverständnis dürfen solche 
Informationen – außer für Lieferungen an uns – nicht vervielfältigt oder gewerbsmäßig verwendet werden. 
Auf Anforderung hat der Lieferant alle von uns stammenden Informationen (gegebenenfalls einschließlich 
angefertigter Kopien oder Aufzeichnungen) und leihweise überlassenen Gegenstände unverzüglich und 
vollständig an uns zurückzugeben oder zu vernichten. Wir behalten uns alle Rechte an solchen Informatio-
nen vor. 

Vertragsgegenstände, die nach unseren Unterlagen, wie Zeichnungen, Modellen, Rezepturen oder derglei-
chen angefertigt werden, dürfen vom Lieferanten weder selbst verwendet, noch Dritten zugänglich gemacht 
werden. 

 

9. Rechtswahl, Gerichtsstand 

Für die vertraglichen Beziehungen gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts 
und des Übereinkommens der vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Wareneinkauf 
(CISG). 

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Dillenburg. Wir sind berechtigt, den Lieferanten nach unserer Wahl auch 
am Gericht seines Sitzes zu verklagen. 

Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein 
oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner 
sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkom-
mende Regelung zu ersetzen. 
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